
Zeitschrift: Illustrierte schweizerische Handwerker-Zeitung : unabhängiges
Geschäftsblatt der gesamten Meisterschaft aller Handwerke und
Gewerbe

Herausgeber: Meisterschaft aller Handwerke und Gewerbe

Band: 6 (1890)

Heft: 44

Artikel: Ueber die Massverhältnisse der Sitzmöbel

Autor: Ribi, Karl A.

DOI: https://doi.org/10.5169/seals-578331

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 29.12.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://doi.org/10.5169/seals-578331
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


gllnjïrtrie frijro£t?frtf$e ganbroerlter-geütmß

3. 3ft ein ©tocfroerl unberooßnt, öieüeicgt nur einen Tag,
fo fann in bem bon bent fenfrecßten gauptßaßn gorigontat
abgroeigenbeu ©eitenroßr ba§ Saffer leicßt gefrieren, ba e8

gierin nicgt erneuert roirb. ®8 empfiehlt fid), an ber 2lb=

groeigungSftette einen £aßn angubringen, um unter folcgen
llmftänben ba2 <Settenrogr außer fßerbinbung mit bem gaupt*
roßr gu fegen, nacßbem e§ guoor entteert tonrbe (beim 23er*

faffer neuerbingê auf feine Slnorbmtng eingerichtet, raie eë

fegeint, gum elften ÜRaie). ©benfo füllten größere 2lbgroei=

gungen eines gauptroßrS abgefperrt merben tonnen, menn
aus ißnen für geroiffe fetten feine ober nur fdftuacge Saffer»
entnähme gu erroarten ift. 33ei einer längeren ßorigontalen
Stntage empfiehlt es fich, mehrere 3n»fd)enßäßne eingulegen.
(®§ roer biefe SRaßnaßnie g. S3, gu berücffichtigen bei 2ln*
tage ber neuen eiferneit Seitung im oberen ©toef ber babifcheu
Sanbe§=®eroerbeßatte, mo baS fRoßr auf eine Sänge bon 75
2Reter bureß geßn theilS große fRäurne läuft, roäßrenb nur
in ben bier erften, ben Sefegimmern ber S3ibtiothef, unb in
bem geßnien bauernb geßeigt tnirb unb ein regelmäßiger, boch

nur feßtoaeßer Safferöerbraucß ftattfinbet. Ta bas gauptroßr
im bierten 3frnnter auffteigt, fo mußte bom fünften 3imtner
an bie Seitung abgefchtoffen toerben, rooburch alterbingS baS

legte 3ttnnter außer betrieb fam.)
4. ®as Suffer behnt fieß beim (gefrieren aus unb übt

babei einen gerabegu uutbiberftehlichen Trud gegen Siber»
ftänbe aus. ©efriert baS Saffer in einer S3Ieiteitnng, fo mirb
baS fRoßr auSgebaucßt, mitunter auf bie meßrfadje Seite, bei

mieberßotter Sirfung, bis es enbtich plagt. ©ine ©ifett»
teitung mirb bureß gefrierenbeS Saffer immer fofort gefprengt.
Ta§ Serften beS 9toßr§ gibt fich jeboeß erft gu erfennen
beim Stuftßauen, bann ftrömt baS Saffer an ber S3rucßftette
aus. häufig mirb eS niegt möglich fein, bei ©efrieren ber

Seitung baS Saffer mieber oor ©intritt bes TßauroelterS gu

erhalten, ba man bie ©teile beS DioßrS, mo baS ©is figt,
nicht fennt ober folcße nicht gugängtieß*) ift, um gier eine

Särmequelle oon Slußeit einmirfen gn laffett. gänbet fieg bie

Seitung eingefroren, fo fottte fofort ber gauptßaßu gefcßloffen
unb baS Slbtaufroßr geöffnet merben, bamit baS ßier noch
etma überfteßeube Saffer ablaufen fann, fonft mürbe fid) bie

®isbilbung meiter nach unten fortfegen unb baS Mßr noch

meßr anSgebancßt ober gefprengt; ebenfo finb bie Igäßne in
ben ©todroerfen gn öffnen unb offen gu halten, bamit baS

fieg nad) oben meiter bitbenbe @iS baS in bent Mßr oor»
ßanbene Saffer oormärtSfcßieben unb gum Slusftuß- bringen
fann. Ter gauptßaßn muß, fo lauge bie Seitung eingefroren
ift, unbebingt gefcßloffen gehalten merben, bis nad) einge»
tretenem Tßauroetter fieg bet oerfudjSmeifem Deffnen ergibt,
baß baS Saffer mieber burd) baS Mßr ftrömt; bann mirb
fid) and) geigen, ob unb mo baS Mßr geborften ift. fÇinbet
bei offenem gauptßaßn baS Sluftßauen bes Mßr§ in ber

Meßt ftatt, fo ift, fofern es geborften ift, eine Ueberfcßroemm»

ung bes §aufeS unausbleiblich unb außerotbentlicße Soften
fönnen babnreß anmaeßfen. Skrfaffer oertiaßm in biefem Sin»
ter oott mehreren foteßen gällen. @r fonnte eine baßin»
geßenbe ©rfaßrung bei fieß felbft madjen ; glüdlidjermeife er»

folgte baS SluSftrömen beS SafferS ans ber geborftenen

*) ES fann ßier bewerft merben, baß bie Seitung unter alten
Utnftanben gang frei liegen fottte, oon ißrem DluStritt au§ ber Erbe,
begto. betn ©traffeuabftfiluffßaßrt bis gu ben ©ebraucßSßäßnen in
ben SBoßnungen. 3" ben erften 3eiten glaubte man uieffaeg ©cßün*
geitSriictficfjten Stecßnung tragen gu foltert, unb mauerte man bie
Seitung ein ober oerfteefte fie hinter ©etafel. Unter folcßen Um»
ftanben ift fie bem ©efrieren oiel (eießter ausgefegt, fcßaößnfte Stellen
finb Hießt fofort gu erfennen unb ^Reparaturen ntaeßen bie größten
Umftänblicßfeiten unb Stoffen. SSerfaffer ßatte ©elegettßeit, im eigenen
gaufe begiiglicße Erfaßrungen gu maeßen; er ließ gulegt eine neue
offene Seitung legen.

SBleileitung am Tage uttb bei feiner Slnroefenßcit, fo baß
ber in bie Südje unb tgeilroeife bureß bie Sauer ttaeß außen
fid) ergießenbe mächtige ©trom fofort maßrgenummen mürbe.

Ungeachtet foforttgen ©cßlnffes beS oon einem Unbefugten
geöffneten unb offen gelaffenen ,§auptßaßnS ergoß fid) ein

Tßeit beS SafferS bureß ben f^ußboben in bie barunter ge»

legene ®üd)e.
5. Ter gauptßaßu im Setter befinbet-fitg immer in einiger

göße über bem 33oben. ®S fann oorfommen (eigene @r=

faßrung be§ ißerfafferS), baß bei oerfeßtoffenetn gauptßaßn
unb ©ntteerung ber Seitung über Meßt baS furge Mßrftüd
üotn gaßn bis gum S3oben gufriert — roettn ttämlid) in bem
betreffenden Munt bie Temperatur unter Mit finft. DMn
erßält bann beim Slufbreßen beS gaßnes fein Saffer. Slbßilfe
ift ßier leidjt möglicg, man ßält auf einem Mft einige glü»
ßenbe golgfoßlen an baS Mßr, baS @iS fommt in einigen
Slugenblicfen gum ©cßmelgen. ©in S3erften beS eifernen fRoßreS,

fofern eS fid) nur menig, etma 30 ©entimeter, über ben öoben
erßebt, mirb burd) baS ©infrieren ßier faum eintreten, ba baS

fieg bilbenbe ©is fid) frei auSbeßnen fann, inbem eS baS

Saffer in ber Mcßtung ttaeß bem Straßenroßr gurüdfeßiebt.
6. Seitungeu, meltße tßeilmeife im freien liegen, g. 33.

für §of= unb ©artenberoäfferung, fottteti oor Söegimt üon
groftnäeßten, alfo im fRßeintßal feßon im Tftobcr, im Setter
abgefiettt unb niegt üor Sitte 2)cai bauernb geöffnet merben.

Sei etmaigem ©ebraueß beS SafferS in ber 3mifd)engeit fottte
febeSmal ber .tetterßaßn erft geöffnet unb fpäter mieber ge»

feßloffen merben, mit -2lblaffen beS SafferS aus bem empor
füßrenben fRoßrfirattg.

7. ®ie S3eforguug ber Safferleitung be§ gaufes mit
©dßluß unb Oeffnen beS CoupthohnS unb ber ©ebraucßS»
ßäßne fottte einer beftimmten Rferföulidßfett unter 33erant=

mortung anoertraut unb allen übrigen öauSbemoßnern unter»

fagt merben, au bent ^auptßaßn gn breßen. @S mürbe fid)

moßl aud) nod) empfehlen, für ben gaßn einen abnehmbaren
©cßliiffel gu oermenben, äßnlid) roie bei ©aSleituugeit, um
auf biefe Seife Unbefugten bas Sreßen beS gaßnS unmög»

lid) gu ntaeßen. Unier gemößnlicßen Umftänben mad)t fid)
SltteS fo giemlicß oon felbft unb mir bürfen etroaS in bett

Tag ßittein leben; in SluSnaßtnSfätten müffen mir jebod)

benfen, motten mir un§ oor Scßaben feßügett, unb ift eine

Drgantfatiou ber 8lrbeit unerläßlich; aueß bürfen mir mit
tleinen Unbequentlidjfeiten nid)t reeßnen, fobalb biefelben nur
oorübergeßenbe finb. 3m Uebrigen erforfcert Stiles, maS man

gur ©rßaltung beS Betriebs einer Safferleitung aueß bei

ftrengftem Sroft gu beforgett ßat, nur einen beftßeibenen 2tuf=
manb an 3ett ttttb Süße unb ro'irb, fofern mau baS Saffer
in gütte gu brei üerfcßiebenen in jeber Soßu=
ung erhalten fann, bie Slbftettitng ber Seitung toäßrenb ber

übrigen ©tunbett faum al2 eine ernfttieße SBeläftigung em=

pfunben merbeu.

lieber bie Dtafjuerfjiiltnifie ber Stifuiöbel,
melcbe an ber leßten fßarifer Seltauêftettung befottberS be=

aeßtensroertß maren, feßreibt ber f. f- SacßftßuUTireftor Sart
21. fRibi in Sariano:

Sei ben Serßältniffen ber ©ißtnöbel ftoßett mir auf eine

gerabegu finnbermirrenbe Ungteicßartigfeit. 2Ran begegnet uießt

leießt auf einem ©ebiete fooiel Sittfürliißfeiten unb Serfcßie»

benßeiten roie gerabe ßier, unb bie2 ift eben barauê gu er=

flären, baß man an ba§ ©ißmöbet bie ßeterogenften Stn=

fprücße ftettt. Sequemticßfeit unb ©olibität, Seicßtigfeit, 3i«=
ließfeit unb ©cßönßeit finb fo ungefähr ba2 Segeßren2mertßefte,
roa2 un§ ein ©tßmöbel bieten fottte, unb boeß fteßeu biefe

©igetifcßaften einanber fo feßroff gegenüber, baß bei au§=

Kllußrirte schweizerische Handwerker-Zeitung

3. Ist ein Stockwerk unbewohnt, vielleicht nur einen Tag,
so kann in dem von dem senkrechten Haupthahn horizontal
abzweigenden Seitenrohr das Wasser leicht gefrieren, da es

hierin nicht erneuert wird. Es empfiehlt sich, an der Ab-
zweigungsstelle einen Hahn anzubringen, um unter solchen

Umständen das Seitenrohr außer Verbindung mit dem Haupt-
rohr zu setzen, nachdem es zuvor entleert wurde (beim Ver-
fasser neuerdings auf seine Anordnung eingerichtet, wie es

scheint, zum ersten Male). Ebenso sollten größere Abzwei-
gungen eines Hauptrohrs abgesperrt werden können, wenn
aus ihnen für gewisse Zeiten keine oder nur schwache Wasser-
entnähme zu erwarten ist. Bei einer längeren horizontalen
Anlage empfiehlt es sich, mehrere Zwischenhähne einzulegen.
(Es war diese Maßnahme z. B. zu berücksichtigen bei An-
läge der neuen eisernen Leitung im oberen Stock der badischen
Landes-Gewerbehalle, wo das Rohr auf eine Länge von 75
Meter durch zehn theils große Räume läuft, während nur
in den vier ersten, den Lesezimmern der Bibliothek, und in
dem zehnten dauernd geheizt wird und ein regelmäßiger, doch

nur schwacher Wasserverbranch stattfindet. Da das Hauptrohr
im vierten Zimmer aussteigt, so mußte vom fünften Zimmer
an die Leitung abgeschlossen werden, wodurch allerdings das
letzte Zimmer außer Betrieb kam.)

4. Das Wasser dehnt sich beim Gefrieren aus und übt
dabei einen geradezu unwiderstehlichen Druck gegen Wider-
stände aus. Gefriert das Wasser in einer Bleileitung, so wird
das Rohr ausgebaucht, mitunter auf die mehrfache Weite, bei

wiederholter Wirkung, bis es endlich platzt. Eine Eisen-
leitung wird durch gefrierendes Wasser immer sofort gesprengt.
Das Bersten des Rohrs gibt sich jedoch erst zu erkennen
beim Aufthauen, dann strömt das Wasser an der Bruchstelle
aus. Häufig wird es nicht möglich sein, bei Gefrieren der

Leitung das Wasser wieder vor Eintritt des Thanweiters zu
erhalten, da man die Stelle des Rohrs, wo das Eis sitzt,

nicht kennt oder solche nicht zugänglich^) ist, um hier eine

Wärmequelle von Außen einwirken zu lassen. Findet sich die

Leitung eingefroren, so sollte sofort der Haupthahn geschlossen
und das Ablaufrohr geöffnet werden, damit das hier noch
etwa überstehende Wasser ablaufen kann, sonst würde sich die

Eisbildung weiter nach unten fortsetzen und das Rohr noch

mehr ausgebaucht oder gesprengt; ebenso sind die Hähne in
den Stockwerken zu öffnen und offen zu halten, damit das
sich nach oben weiter bildende Eis das in dem Rohr vor-
handene Wasser vorwärtsschieben und zum Ausfluß bringen
kann. Der Hanpthahn muß, so lauge die Leitung eingefroren
ist, unbedingt geschlossen gehalten werden, bis nach einge-
tretenem Thauwetter sich bei versuchsweisem Oeffnen ergibt,
daß das Wasser, wieder durch das Rohr strömt; dann wird
sich auch zeigen, ob und wo das Rohr geborsten ist. Findet
bei offenem Haupthahn das Aufthauen des Rohrs in der

Nacht statt, so ist, sofern es geborsten ist, eine Ueberschwemm-

ung des Hauses unausbleiblich und außerordentliche Kosten
können dadurch anwachsen. Verfasser vernahm in diesem Win-
ter von mehreren solchen Fällen. Er konnte eine dahin-
gehende Erfahrung bei sich selbst machen; glücklicherweise er-
folgte das Ausströmen des Wassers aus der geborstenen

Es kann hier bemerkt werden, daß die Leitung unter allen
Umständen ganz frei liegen sollte, von ihrem Austritt aus der Erde,
bezw. dem Straßeuabschlußhahn bis zu den Gebrauchshähnen in
den Wohnungen. In den ersten Zeiten glaubte man vielfach Schön-
heitsrücksichten Rechnung tragen zu sollen, und mauerte man die
Leitung ein oder versteckte sie hinter Getäfel. Unter solchen Um-
ständen ist sie dem Gefrieren viel leichter ausgesetzt, schadhafte Stellen
sind nicht sofort zu erkennen und Reparaturen machen die größten
Umständlichkeiten und Kosten. Versasser hatte Gelegenheit, im eigenen
Hause bezügliche Erfahrungen zu machen; er ließ zuletzt eine neue
offene Leitung legen.

Bleileitung am Tage und bei seiner Anwesenheit, so daß
der in die Küche und theilweise durch die Mauer nach außen
sich ergießende mächtige Strom sofort wahrgenommen wurde.
Ungeachtet sofortigen Schlusses des von einem Unbefugten
geöffneten und offen gelassenen Haupthahns ergoß sich ein

Theil des Wassers durch den Fußboden in die darunter ge-
legene Küche.

5. Der Haupthahu im Keller befindet-sich immer in einiger
Höhe über dem Boden. Es kann vorkommen (eigene Er-
fahrung des Verfassers), daß bei verschlossenem Haupthahn
und Entleerung der Leitung über Nacht das kurze Rohrstück
vom Hahn bis zum Boden zufriert — wenn nämlich in dem

betreffenden Raum die Temperatur unter Null sinkt. Man
erhält dann beim Aufdrehen des Hahnes kein Wasser. Abhilfe
ist hier leicht möglich, man hält auf einem Rost einige glü-
hende Holzkohlen an das Rohr, das Eis kommt in einigen
Augenblicken zum Schmelzen. Ein Bersten des eisernen Rohres,
sofern es sich nur wenig, etwa 30 Centimeter, über den Boden
erhebt, wird durch das Einfrieren hier kaum eintreten, da das
sich bildende Eis sich frei ausdehnen kann, indem es das
Wasser in der Richtung nach dem Straßenrohr zurückschiebt.

6. Leitungen, welche theilweise im Freien liegen, z. B.
für Hof- und Gartenbewässerung, sollten vor Beginn von
Frostnächten, also im Rheinthal schon im Oktober, im Keller
abgestellt und nicht vor Mitte Mai dauernd geöffnet werden.
Bei etwaigem Gebrauch des Wassers in der Zwischenzeit sollte
jedesmal der Kellerhahn erst geöffnet und später wieder ge-
schlössen werden, mit Ablassen des Wassers aus dem empor
führenden Rohrstrang.

7. Die Besorgung der Wasserleitung des Hauses mit
Schluß und Oeffnen des Haupthahns und der Gebrauchs-
Hähne sollte einer bestimmten Persönlichkeit unter Verant-
wortung anvertraut und allen übrigen Hausbewohnern unter-
sagt werden, an dem Hauplhahn zu drehen. Es würde sich

wohl auch noch empfehlen, für den Hahn einen abnehmbaren
Schlüssel zu verwenden, ähnlich wie bei Gasleitungen, um
auf diese Weise Unbefugten das Drehen des Hahns unmög-
lich zu machen. Unter gewöhnlichen Umständen macht sich

Alles so ziemlich von selbst und wir dürfen etwas in den

Tag hinein leben; in Ausnahmsfällen müssen wir jedoch

denken, wollen wir uns vor Schaden schützen, und ist eine

Organisation der Arbeit unerläßlich; auch dürfen wir mit
kleinen Unbequemlichkeiten nicht rechnen, sobald dieselben nur
vorübergehende sind. Im Uebrigen erfordert Alles, was man

zur Erhaltung des Betriebs einer Wasserleitung auch bei

strengstem Frost zu besorge» hat, nur einen bescheidenen Auf-
wand an Zeit und Mühe und wird, sofern man das Wasser
in Fülle zu drei verschiedenen Zeiten am Tage in jeder Wohn-
ung erhalten kann, die Abstellung der Leitung während der

übrigen Stunden kaum als eine ernstliche Belästigung em-

Pfunden werden.

Ueber die Maffverhältuisse der Sitzmövel,

welche an der letzten Pariser Weltausstellung besonders be-

achtenswerth waren, schreibt der k. k. Fachschul-Direktor Karl
A. Ribi in Mariano:

Bei den Verhältnissen der Sitzmöbel stoßen wir auf eine

geradezu sinnverwirrende Ungleichartigkeit. Man begegnet nicht
leicht auf einem Gebiete soviel Willkürlichkeiten und Verschie-
denheiten wie gerade hier, und dies ist eben daraus zu er-

klären, daß man an das Sitzmöbel die heterogensten An-
spräche stellt. Bequemlichkeit und Solidität, Leichtigkeit, Zier-
lichkeit und Schönheit sind so ungefähr das Begehrenswertheste,
was uns ein Sitzmöbel bieten sollte, und doch stehen diese

Eigenschaften einander so schroff gegenüber, daß bei aus-
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fdjliejjlithei Verüdfi#igung ber einen bie anberen beinahe

ganz aufgehoben toerben. (Sin halbwegs barmonifdjer AuS=

gleidi) bann beêtjalb nur auf Soften aller ftattfinben. Unb
biefeS Severe nehmen mir and) an ber fOfehrjahl ber ans«

geftellten Dbjefte toahr, obwohl ja Ausbreitungen in jeber
9fiicE)tung oorfommen unb man bie zierlichften, gebrecfjlichften
Stühle neben maffioeit unb f#oerfälligen finbet.

3n fÇrantreicE), fpeziell VariS, finbet man im Allgemeinen
niebrige Sißhöhen Bon 35, 40 bis höchftenS 45 ©entimeter,
bas leßtere #afz roirb befonberS für ©pportfeffel geroählt.
Schweben, ©nglanb, bann bie bereinigten Staaten Bon Aorb*
amerifa haben Sißböhen uon über 45 bis 50 ©entimeter.

®iefe ©imenfioneu gelten I)auptfä#ich nur Bon maffioen,
nicht gepolfterten Sifsen.

2BaS nur. ben SBintel betrifft, beu bie Sißfläcf)c mit ber

feften Aüdlefme bilbet, fo herrfdfjt hier wohl bie gröfete Ver*
fthiebenheit, obroohl fid) bod) bie fffiehrjahl in ber Aäf)e beS

Born Schreiber biefer Seilen feinerzeit gefuttbenen Normals
WinfelS Bon 3 05 " bewegt. ^Diesbezügliche Ateffungen er*

gaben SBinfel Bon 96" bis 138".
bei ber gform ber Sißfläche ift bie ©bene bie Borrherr* i

fchenbe (bie gepolfterten SAöbel natürlich ausgenommen). Ver*
]

fchiebene Verfudje finb übrigens Borhanben, biefer Sißjtäche
mehr eine für ben Sißenben bequemere g-orm ju geben;
inSbefonbere mittelft bem Abf#ägen berfelben gegen rüd*
wärtS. ©ine Sißflädje ganz bem Sörperbau anzubequemen,

bringt Schweben in bent ans fèolz gefertigten Sattelfiß. ®S

muß übrigens ermähnt werben, baß ans ben bereinigten
Staaten Àorbamerifa'S bereits ein ftarfer ©pport in folchen
©effeln mit Sattelfifeen nach 'Vrafitien unb Argentinien
epiftirt.

3ln berfudjen, bnrd) Sfonftruftton ein proportionelleS
3)iafe für bie Verhältniffe ber Sißmöbel zu finbeu, fehlt es
auch in ber AitSfteliuug nicht. @S finb zwei fjadjfchuten,
bie fid) bamit befaffeit: „Patronage industriel des en-
fants de FEbenisterie, rue de Charenton 49" unb

bie „Ecole municipale professionelle d'Ameublement,
25, rue de Reuilly", beibe in fßariS. bon ber erften

Sdjulmertftätte ift an einem ÜJlobelle ein berjucb bargeftellt,
ben Sßinfel ber Sifefläcfee mit ber Aüdlehue z« ftnbett. ,<0ier=

bei ift bie Sifetiefe mit 38 ©entimeter, bie Sifefeöfee mit 45
©entimeter angenommen, bon ber 9J?itte ber Sifefläcfee wirb
eine Senfrechte nach unten errichtet unb auf biefer, ootn Siße
an gerechnet, 1V2 Sifehöhe aufgetragen, oon beut gefuubeneu
Sßunfre eine ©erabe an bie hintere Sißfante gezogen nnb
barüber hinaus Berläugert; biefe berlängeruug bilbet mit ber

Sißfläche ben gefachten Dtiidlebneuminfel. Oie gefunbene
©erabe Wirb zugleich als ©rzeugeube für bie Sogen ber Sftücfe

lehnenfd)Wingen benußt, ittbem hierzu ber ootn VerüßrungS*
punfte ber ©eraben mit ber Apinterfante nach bem Aîittel*
punft ber Sifefläcfee gezogene StabiuS bient.

Sei ben oben angegebenen Ataßetc ber Sifetiefe unb ber
Sibhöhe eutfpricht ber gefunbene SBinfel ganz bent töebürf=
niffe beS Sibenbeu, er hat 105,5". Vei tieferen Siben,
Z- S. bei ßefjnftühleiß wirb biefer SKinfel Diel zu groß unb
bie iRiicflehue zu weit nach rüdmärtS gebogen; bie .ton-
ftrnftion ift baßer nur für ben fpeziell angegebenen oer*
wenbbar.

3« biefer S#tle ift auch ber föerfud) gemacht worben,
ans einem fauteuil, einem Seffel nnb einem Oabouret ein
bequemes nnb leicht zufammenftettbareS Außebett herzufteHeu.

3n ber z»eüsenannteu Sdjule ma# 3- Vercßere, chef
des travaux de l'école, einen SSerfncfe, auf grapßifd)em
Sßege bei gegebener uorberer Vreite unb gegebener 37iefe beS

SibeS bie richtige hintere Vreite beSfelben unb fomit bie

Stellung ber Hinterfüße z« ermitteln. Oiefe Sonftruftion

ift für Stühle unb fauteuils berechnet; fie befteht in g-ol*
genbem: Auf ber AHtte ber gegebenen Vorberfante, bei einem

Seffel 40 ©entimeter, bei fauteuils 60 ©entimeter, wirb bie

Sifetiefe mit 38, beziebitngSmeife mit 50 ©entimeter errichtet.
SDiefe SDiefett werben in zwölf gleiche 37l)eile getheilt unb
bnrd) ben fiebeuten OßeilungSpunft, oon ber Vorberfante an
gerechnet, eine SDiagouale ooit bem ©nbpunfte ber Vorher*
fante gelegt, wo biefe ^Diagonale, bie burch ben ©nbputtft ber

Oiefenliuie zur Vorberfante gezogene parallele trifft, ift bie

Außenfante beS Hinterfußes unb fomit auch bie hintere SSreite

beftimmt. Alan erhält bei bett oben angenommenen Alaßeit
für Seffel 29 ©entimeter, für ben g-auteuil beinahe 42 ©enti*
meter, waS unferen im ©ebrauche ftehenben Oimenfionen
ganz genau eutfpricht.

©iner Ataßübereinftimmung fei hier uod) erwähnt: ©cua*
bor ftellte im SjSarfe einen Vauillon nad) altinbianifcßem
Alufter anS. An ber Außenfeite biefeS SßaoillonS waren in
Stein hal&zbliubertfct) ausgehöhlte Siße angebracht. Oie
Höhe ber Sißfanie ift 45 ©entimeter, ber Ourcßmeffer beS

Borberen ApalbfreifeS 43 unb bie Oiefe beS fealben SßlinberS,
alfo hier bie Sißtiefe, 58 ©entimeter.

Sdl m eijerifdjer (9 eu> er ö c u er et n.
(Dffij. äßittöeilung beS ©eïretariatS omit '2t. Qattuar 1891.)

3n feiner Sißung uom 23. Sanuar ftellte ber 3entral=
Borftaab oorerft Aeglement, Vorf#iften unb Vübget für bie

nom 31. 9Kai bis 21. 3uni 1891 in Sern ftattfinbenbe
fchweizerifche AuSftellung Bon prämirten ßeßrlingSarbeiten feft.
2)ie ©inführnng beS Sehrbriefes als ©rfah für baS bisher
oerwenbete ®iploitt nebft 3luSweiSlarte würbe, mit thunlidp
fter Serüdfichtigung geänderter SBünfche, genehmigt, nachbem

gegen bk Üleueruug oon teiner Seite Dppofition erfolgte.
eÇi'tr eine ©nquete über bie 3lnfi#en ber 311itglieber be=

Züglid) ber SBunbeSgefehgebung beireffenb ®ranteu= unb Uufalb
oerficheruug ift folgenbeS fÇrageufchema genehmigt worben:
1. Soll bie Uranien* unb Unfalloerficherung für alle 2litge=
ftellten, Arbeiter, HülfSarbeiter unb Sehrlinge fämmtlicher
wirthfdiaftlichen betriebe (Snbuftrie, ©emerbe, ßanbwirthf#aft,
Hanbel, 21erfehr 11. f. m.), fowie für bie ®ienftboten obltga=
torifch ertlärt werben? Ober für einzelne biefer ©rwerbS*
flaffen nur fafultatin unb für welche? 2. 3fi auch ben
Arbeitgebern unb anberu nicht BerfidieruugSpflichtigen fJSer=

fönen bie Ulöglichlcit ber Ü8erfid)crung bis zu einem gewiffen
SSerficherungSmapimum unb unter gleichen Sebinguugcn zu
gewähren? 3. 3n Welchem SSerhältnife foil ber Arbeitgeber
uub^ in weld)ent ber Arbeiter an bie Afranletc unb Unfall^
nerficheruug Seiträge leiften? 4. Soll fid) bie tSerficberung
auf alle Sranfheiteu unb Unfälle ber SSerficherteu erftreden?
Ober Welche Ausnahmen finb zwetfmäffig? 5. Surd) welche
#afjnal)men Jann bie UufaEBerhütung wirtiam geförbert wer»
ben? 6. 3n welcher SBeife tonnten bie Arbeitgeber unb
Arbeiter an ber Organifation, Verwaltung ober Auffid)t ber
ftaatlichen Sranten« unb UnfaßoerficherungSanftalt zur 5Dîit=

wirfung herangezogen werben? (NB. $ür bie Veantwor=
tung aller fragen wirb eirtläfelicfee Vegrünbung, womöglich
unter^ Anführung non Veifpielen aus ber VrapiS, gewünfeht.

tod)(iedlid) nahm ber 3entraloorftanb nod) Senntnife Bon
bem foeben in .Uraft getretenen ©efeße beS SantonS Aenen=
bürg betreffenb S#tß ber Seljrlinge unb beauftragte bas
Vüreau, baS ©efeß in beutfd)er nnb franzöfifher Sprache zu
oerbreiten unb bezüglich ber barin Borgefehenen obligatorifchen
©inführnng Bon SehriingSprüfungen mit bem StaatSratl) beS

Sautons Àeuenburg eine Vereinbarung zu treffen.
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schließlicher Berücksichtigung der einen die anderen beinahe

ganz aufgehoben werden. Ein halbwegs harmonischer Aus-
gleich kann deshalb nur auf Kosten aller stattfinden. Und
dieses Letztere nehmen wir auch an der Mehrzahl der aus-
gestellten Objekte wahr, obwohl ja Ausschreitungen in jeder
Richtung vorkommen und man die zierlichsten, gebrechlichsten

Stühle neben massiven und schwerfälligen findet.

In Frankreich, speziell Paris, findet man im Allgemeinen
niedrige Sitzhöhen von 35, 4V bis höchstens 45 Centimeter,
das letztere Maß wird besonders für Exportsessel gewählt.
Schweden, England, dann die Vereinigten Staaten von Nord-
amerika haben Sitzhöhen von über 45 bis 50 Centimeter.
Diese Dimensionen gelten hauptsächlich nur von massiven,

nicht gepolsterten Sitzen.
Was nun den Winkel betrifft, den die Sitzfläche mit der

festen Rücklehne bildet, so herrscht hier wohl die größte Ver-
schiedenheil, obwohl sich doch die Mehrzahl in der Nähe des

vom Schreiber dieser Zeilen seinerzeit gefundenen Normal-
Winkels von l05" bewegt. Diesbezügliche Messungen er-

gaben Winkel von 96" bis 138".
Bei der Form der Sitzfläche ist die Ebene die vorrherr- I

schende (die gepolsterten Möbel natürlich ausgenommen). Ver-
^

schiedene Versuche sind übrigens vorhanden, dieser Sitzfläche
mehr eine für den Sitzenden bequemere Form zu geben;
insbesondere mittelst dem Abschrägen derselben gegen rück-

wärts. Eine Sitzflächc ganz dem Körperbau anzubequemen,

bringt Schweden in dem ans Holz gefertigten Sattelsitz. Es
muß übrigens erwähnt werden, daß aus den Vereinigten
Staaten Nordamerika's bereits ein starker Export in solchen
Sesseln mit Sattelsitzen nach Brasilien nnd Argentinien
existirt.

An Versuchen, durch Konstruktion ein proportionelles
Maß für die Verhältnisse der Sitzmöbel zu finden, fehlt es
auch in der Ausstellung nicht. Es sind zwei Fachschulen,
die sich damit befassen: „iìtmoiraAs industrial das su-
kairks ds I'lflbsuisksrrs, rus da Otrarsukou 49" und

die „stleols uruuisipals proksssiouslls d'^ursulzlsiusuk,
25, rus ds Rsuillzt", beide in Paris. Von der ersten

Schulwerkstätte ist an einem Modelle ein Versuch dargestellt,
den Winkel der Sitzflächc mit der Rücklehne zu finden. Hier-
bei ist die Sitztiese mit 38 Centimeter, die Sitzhöhe mit 45
Centimeter angenommen. Von der Mitte der Sitzfläche wird
eine Senkrechte nach unten errichtet und auf dieser, vom Sitze

an gerechnet, 14/z Sitzhöhe aufgetragen, von dem gefundenen
Punkte eine Gerade an die Hintere Sitzkante gezogen und
darüber hinaus verlängert; diese Verlängerung bildet mit der

Sitzfläche den gesuchten Rücklehnenwinkel. Die gefundene
Gerade wird zugleich als Erzeugende für die Bogen der Rück-

lehnenschwingen benutzt, indem hierzu der vom BcrührungS-
punkte der Geraden mit der Hinterkante nach dem Mittel-
Punkt der Sitzflächc gezogene Radius dient.

Bei den oben angegebenen Maßen der Sitztiefe nnd der
Sitzhöhe entspricht der gefundene Winkel ganz dem Bedürf-
nisse des Sitzenden, er hat 105,5". Bei tieferen Sitzen,
z. B. bei Lehnstühleiy ivird dieser Winkel viel zu groß und
die Rücklehne zu weit nach rückwärts gebogen; die Kon-
struktion ist daher nur für den speziell angegebenen Fall ver-
wendbar.

In dieser Schule ist auch der Versuch gemacht worden,
aus einem Fauteuil, einem Sessel nnd einem Tabouret ein
bequemes und leicht zusammenstellbares Ruhebett herzustellen.

In der zweitgenannten Schule macht I. Verchsre, slrsk
dss travaux ds Ussols, einen Versuch, ans graphischem
Wege bei gegebener vorderer Breite und gegebener Tiefe des

Sitzes die richtige Hintere Breite desselben nnd somit die

Stellung der Hinterfüße zu ermitteln. Diese Konstruktion

ist für Stühle und Fauteuils berechnet; sie bestehr in Fol-
gendem: Auf der Mitte der gegebenen Vorderkante, bei einem

Sessel 40 Centimeter, bei Fauteuils 60 Centimeter, wird die

Sitztiefe mit 38, beziehungsweise mit 50 Centimeter errichtet.
Diese Tiefen werden in zwölf gleiche Theile getheilt nnd
durch den siebenten Theilungspunkt, von der Vorderkante an
gerechnet, eine Diagonale von dem Endpunkte der Vorder-
kante gelegt, wo diese Diagonale, die durch den Endpunkt der

Diefenlinie zur Vorderkante gezogene Parallele trifft, ist die

Außenkante des Hinterfußes und somit auch die Hintere Breite
bestimmt. Man erhält bei den oben angenommenen Maßen
für Sessel 29 Centimeter, für den Fauteuil beinahe 42 Centi-
meter, was unseren im Gebrauche stehenden Dimensionen
ganz genau entspricht.

Einer Maßübereinstimmung sei hier noch erwähnt: Ecua-
dor stellte im Parke einen Pavillon nach altindianischem
Muster aus. An der Außenseite dieses Pavillons waren in
Stein halbzylinderisch ausgehöhlte Sitze angebracht. Die
Höhe der Sitzkante ist 45 Centimeter, der Durchmesser des

vorderen Halbkreises 43 und die Tiefe des halben Zylinders,
also hier die Sitztiefe, 58 Centimeter.

Sch w eizerischer G e w ervever ei ».
lOffiz. Mittheilung des Sekretariats vvm 24. Januar 18S1.)

In seiner Sitzung vom 23. Januar stellte der Zentral-
Vorstand vorerst Reglement, Vorschriften und Büdget für die

vom 31. Mai bis 21. Juni 1891 in Bern stattfindende
schweizerische Ausstellung von prämirten Lehrlingsarbeiten fest.

Die Einführung des Lehrbriefes als Ersatz für das bisher
verwendete Diplom nebst Ausweiskarte wurde, mit thunlich-
ster Berücksichtigung geäußerter Wünsche, genehmigt, nachdem

gegen die Neuerung von keiner Seite Opposition erfolgte.
Für eine Enquete über die Ansichten der Mitglieder be-

züglich der Bundesgesetzgebung betreffend Kranken- und Unfall-
Versicherung ist folgendes Fragenschema genehmigt worden:
1. Soll die Kranken- und Unfallversicherung für alle Auge-
stellten, Arbeiter, Hülfsarbeiter und Lehrlinge sämmtlicher
wirthschaftlichen Beiriebe (Industrie, Gewerbe, Landwirthschaft,
Handel, Verkehr u. s. w.), sowie für die Dienstboten obliga-
torisch erklärt werden? Oder für einzelne dieser Erwerbs-
klaffen nur fakultativ nnd für welche? 2. Ist auch den
Arbeitgebern und andern nicht Versicherungspflichtigen Per-
sonen die Möglichkeit der Versicherung bis zu einem gewissen
Verstcherungsmaximum und unter gleichen Bedingungen zu
gewähren? 3. In welchem Verhältniß soll der Arbeitgeber
und in welchem der Arbeiter an die Kranken- nnd Unfall-
Versicherung Beiträge leisten? 4. Soll sich die Versicherung
auf alle Krankheiten und Unfälle der Versicherten erstrecken?
Oder welche Ausnahmen sind zweckmäßig? 5. Durch welche
Maßnahmen kann die Unfallverhütung wirksam gefördert wer-
den? 6. In welcher Weise könnten die Arbeitgeber und
Arbeiter an der Organisation, Verwaltung oder Aufsicht der
staatlichen Kranken- und Unfallversicherungsanstalt zur Mit-
Wirkung herangezogen werden? (NB. Für die Beantwor-
tung aller Fragen wird einläßliche Begründung, womöglich
unter Anführung von Beispielen aus der Praxis, gewünscht.

Schließlich nahm der Zentralvorstand noch Kenntniß von
dem soeben in Kraft getreteneu Gesetze des Kamons Neuen-
bürg betreffend Schutz der Lehrlinge und beauftragte das
Büreau, das Gesetz in deutscher und französischer Sprache zu
verbreiten und bezüglich der darin vorgesehenen obligatorischen
Einführung von Lehrlingsprüfungen mit dem Staatsrath des

Kantons Neuenburg eine Vereinbarung zu treffen.
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